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4.1.1.3.1 Gemeinde Zwölfaxing 
Der Siedlungsraum der Gemeinde Zwölfaxing ist gemäß den durchgeführten Analysen vom 
Fluglärm (Tag und Nacht ) betroffen.  

 

 
 
 
 
 
 
Abbildung 28 Fluglärm Tag (55dB) 
Zwölfaxing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 29 Fluglärm Nacht 
(45dB) Zwölfaxing 

 
In diesem Bereich kommt es aufgrund der geänderten Flugrouten und Technik im Planfall 
2020 zu deutlichen Entlastungen des Baulandes. 
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Tabelle 27 Auswertung Zwölfaxing 

 

 
ERSTEL

TAG  Nullfall 2020 (Bestand 2003)  Planfall 2020  Differenz 

Betroffene relevante 
Flächenwidmungs‐
Kategorien in ha*  55
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WOHNEN                            

BW  33,23  7,69     40,92 36,63       36,63  ‐4,29

BW‐A  0,76  2,74     3,5 3,5       3,5  0

BK           0          0  0

BK‐A           0          0  0

BA  5,57        5,57 5,57       5,57  0

BA‐A           0          0  0

Geb           0          0  0

WOHNEN GESAMT  39,56  10,43     49,99 45,7 0    45,7  ‐4,29

NACHT  Nullfall 2020 (Bestand 2003)  Planfall 2020  Differenz 

Betroffene relevante 
Flächenwidmungs‐
Kategorien in ha*  45
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WOHNEN                                  

BW  1,66  39,27        40,93 5,61          5,61  ‐35,32

BW‐A     3,5        3,5 1,64          1,64  ‐1,86

BK     1,01        1,01             0  ‐1,01

BK‐A              0             0  0

BA     5,57        5,57 0,03          0,03  ‐5,54

BA‐A              0             0  0

Geb              0             0  0

WOHNEN GESAMT  1,66  49,35  0     51,01 7,28 0 0 0  7,28  ‐43,73

 
Entwicklungsziele:  
Die wichtigste flughafenrelevante Aussage im örtlichen Raumordnungsprogramm ist die Be-
kenntnis zur Absicherung des Flughafenstandortes sowie Ermöglichung der Erweiterung des 
Flughafens. 
Die Gemeinde hat keine deklarierten Entwicklungsziele; jedoch stellt der Fluglärm (Tag- und 
Nachtfluglärm) eine generelle Beeinträchtigung einer allfälligen Entwicklung von Zwölfaxing 
v.a. in östlicher Richtung (relevantes Kriterium: Wohnbauland) dar. 
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4.1.1.4 Bevölkerungsstrukturelle Analyse 
Folgende Angaben sind dem Fachbeitrag Lärm 03.100 entnommen 
 
Tag bzw. Lärmindex Lden 

Tabelle 28 Einwohner in den Lärmzonen Lärmindex Lden 

 

 

EINWOHNER MIT HAUPTWOHNSITZ Lden - Zone
IN DEN LÄRMZONEN
Lärmindex Lden (Tag/Abend/Nacht) 55 - 60 dB 60 - 65 dB > 65 dB Summen

GEMEINDE KATASTRALGEM. PF 2020 NF 2020 DIFF. PF 2020 NF 2020 DIFF. PF 2020 NF 2020 DIFF. PF 2020 NF 2020 DIFF.

Enzersdorf a.d. Fischa Enzersdorf / Fischa 1.116 653 +463 67 47 +20 0 0 +0 1.183 700 +483
Margarethen / Moos 605 683 -78 164 224 -60 0 0 +0 769 907 -138

Enzersdorf a.d. Fischa Summe 1.721 1.336 385 231 271 -40 0 0 0 1.952 1.607 345

Großenzersdorf Großenzersdorf 25 240 -215 0 0 +0 0 0 +0 25 240 -215
Mühlleiten 7 0 +7 0 0 +0 0 0 +0 7 0 +7

Großenzersdorf Summe 32 240 -208 0 0 0 0 0 0 32 240 -208

Himberg Gutenhof 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0
Himberg 0 184 -184 0 0 +0 0 0 +0 0 184 -184
Pellendorf 0 570 -570 0 0 +0 0 0 +0 0 570 -570

Himberg Summe 0 754 -754 0 0 0 0 0 0 0 754 -754

Klein-Neusiedl Summe 437 635 -198 364 166 +198 0 0 +0 801 801 +0

Lanzendorf Oberlanzendorf 0 527 -527 0 0 +0 0 0 +0 0 527 -527
Unterlanzendorf 0 1.038 -1.038 0 0 +0 0 0 +0 0 1.038 -1.038

Lanzendorf Summe 0 1.565 -1.565 0 0 0 0 0 0 0 1.565 -1.565

Schwadorf Summe 456 251 +205 57 54 +3 3 3 +0 516 308 +208

Schwechat Mannswörth 1 69 -68 3 3 +0 0 0 +0 4 72 -68
Rannersdorf 221 2.331 -2.110 0 792 -792 0 0 +0 221 3.123 -2.902
Schwechat 2.894 6.661 -3.767 5 1.288 -1.283 0 0 +0 2.899 7.949 -5.050

Schwechat Summe 3.116 9.061 -5.945 8 2.083 -2.075 0 0 0 3.124 11.144 -8.020

Sommerein Summe 0 9 -9 0 0 +0 0 0 +0 0 9 -9

Trautmannsdorf a.d. L. Summe 54 72 -18 0 0 +0 0 0 +0 54 72 -18

Wien Summe 0 10 -10 0 0 +0 0 0 +0 0 10 -10

Zwölfaxing Summe 1.579 102 +1.477 0 1.477 -1.477 0 0 +0 1.579 1.579 +0

GESAMT SUMME 7.395 14.035 -6.640 660 4.051 -3.391 3 3 0 8.058 18.089 -10.031  
 
In der Zone Lden größer 65 dB (Beurteilungswert für den Lden) bleibt die Anzahl betroffener 
Hauptwohnsitzer konstant (3 in Schwadorf).  
Im Bereich 60-65 dB geht die Zahl um minus 1.391 zurück.  
Im Bereich 55-60 dB beträgt die Gesamtreduktion 6.640.  
Gesamt liegen im Planfall um 10.031 Einwohner weniger in den ausgewiesenen Zonen über 
55 dB, ein Rückgang um 55 %.  
 
In nachstehender Tabelle 29 sind für Null- und Planfall die betroffenen Hauptwohnsitzer, 
welche über den Beurteilungswerten für den Tag liegen, ausgewiesen. Die Beurteilungswer-
te sind dem Fachbeitrag Lärm 03.100 entnommen.  
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Tabelle 29 betroffene Hauptwohnsitzer innerhalb der Umhüllenden Beurteilungskriterien tags  
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BETROFFENE EINWOHNER TAGS
MIT HAUPTWOHNSITZ IN LÄRMZONEN

Umhüllende
Lden=65dB + Ld(06:00-22:00)=62dB

GEMEINDE KATASTRALGEM. PLANFALL NULLFALL DIFFERENZ

Enzersdorf a.d. Fischa Enzersdorf / Fischa 7 7 +0
Margarethen / Moos 103 126 -23

Enzersdorf a.d. Fischa Summe 110 133 -23

Schwadorf Summe 13 7 +6

GESAMT SUMME 123 140 -17  
 
Bei Betrachtung der Beurteilungswerte Tag liegen betroffene Hauptwohnsitzer einzig in den 
Gemeinden Enzersdorf an der Fischa und Schwadorf. 
In Enzersdorf an der Fischa ist im Planfall ein Rückgang um 23 Hauptwohnsitzer (in der KG 
Margarethen am Moos) feststellbar. In Schwadorf nimmt die Zahl um 6 Personen zu. 
Gesamt beträgt der Rückgang 17 Personen, von 140 auf 123. 
 
 
 
 
Nacht 
Für den Betrachtungszeitraum in der Nacht sind folgende Zahlen ausschlaggebend: 
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Tabelle 30 Einwohner in den Lärmzonen nachts - Ln 

 

EINWOHNER MIT HAUPTWOHNSITZ Ln - Zone
IN DEN LÄRMZONEN
NACHT (22-06Uhr) 45 - 50 dB 50 - 55 dB 55 - 60 dB 60 - 65 dB Summen

GEMEINDE KATASTRALGEM. PF 2020 NF 2020 DIFF. PF 2020 NF 2020 DIFF. PF 2020 NF 2020 DIFF. PF 2020 NF 2020 DIFF. PF 2020 NF 2020 DIFF.

Bruck an der Leitha Summe 0 178 -178 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 178 -178

E nzersdorf / F ischa
E nzersdorf / F ischa 295 101 +194 14 0 +14 0 0 +0 0 0 +0 309 101 208
Margarethen / Moos 0 205 -205 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 205 -205

Enzersdorf / Fischa Summe 295 306 -11 14 0 +14 0 0 +0 0 0 +0 309 306 3

F is chamend
F is chamend Dorf 18 0 +18 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 18 0 18
F is chamend Markt 60 7 +53 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 60 7 53

Fischamend Summe 78 7 +71 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 78 7 71

Göttlesbrunn ‐
Arbes thal

Arbesthal 0 492 -492 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 492 -492
Göttlesbrunn 0 429 -429 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 429 -429

Göttlesbr. - Arbesthal Summe 0 921 -921 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 921 -921

G roßenzersdorf
G roßenzersdorf 48 28 +20 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 48 28 20
Mühlleiten 2 0 +2 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 2 0 2
Oberhausen 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 0

Großenzersdorf Summe 50 28 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 28 22

Himberg

Gutenhof 30 30 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 30 30 0
Himberg 0 1.689 -1.689 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 1.689 -1.689
P ellendorf 0 570 -570 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 570 -570
Velm 26 324 -298 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 26 324 -298

Himberg Summe 56 2.613 -2.557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 2.613 -2.557

Klein-Neusiedl Summe 256 123 +133 312 358 -46 180 63 +117 0 0 +0 748 544 204

L anzendorf
Oberlanzendorf 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 0
Unterlanzendorf 0 779 -779 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 779 -779

Lanzendorf Summe 0 779 -779 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 779 -779

S charndorf S charndorf 4 0 +4 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 4 0 4
Wildungsmauer 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 0

Scharndorf Summe 4 0 +4 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 4 0 4

Schwadorf Summe 0 15 -15 0 3 -3 0 0 +0 0 0 +0 0 18 -18

S chwechat
Mannswörth 1 20 -19 3 3 +0 0 0 +0 0 0 +0 4 23 -19
R annersdorf 0 2.768 -2.768 0 272 -272 0 0 +0 0 0 +0 0 3.040 -3.040
S chwechat 0 3.605 -3.605 5 1.224 -1.219 0 0 +0 0 0 +0 5 4.829 -4.824

Schwechat Summe 1 6.393 -6.392 8 1.499 -1.491 0 0 0 0 0 0 9 7.892 -7.883

Wien Summe 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 +0 0 0 0

Zwölfaxing Summe 268 129 +139 0 1.450 -1.450 0 0 +0 0 0 +0 268 1.579 -1.311

GESAMT SUMME 1.008 11.492 -10.484 334 3.310 -2.976 180 63 117 0 0 0 1.522 14.865 -13.343

 
In der Zone Ln größer 55 dB (Beurteilungswert für den Pegel Ln) nimmt die Anzahl betroffe-
ner Hauptwohnsitzer im Planfall in Klein Neusiedl von 63 auf 180 zu. Sonst liegen in dieser 
Lärmzone keine Betroffenen. Im darüber liegenden Bereich 60-65 dB nachts wurden keine 
Betroffenen ermittelt. 
Im Bereich 50-55 dB geht die Zahl um 2.976 von 3.310 auf 334 (minus 90 %) zurück.  
Im Bereich 45-50 dB beträgt die Gesamtreduktion 10.484 (minus 91 %).  
Gesamt liegen im Planfall um 13.343 Einwohner weniger in den ausgewiesenen Zonen über 
45 dB. Dies bedeutet eine Abnahme um 90 % von 14.865 auf 1.522. 
 
Bei Betrachtung der betroffenen Gemeinden ergibt sich folgendes Bild: 
In 5 Gemeinden treten Zunahmen auf: (Enzersdorf an der Fischa +3, Fischamend +71, Groß 
Enzersdorf +22, Klein Neusiedl +204, Scharndorf +4).  
In 7 Gemeinden verringert sich die Anzahl: Bruck an der Leitha -178, Göttlesbrunn - Ar-
besthal -921, Himberg -2.557, Lanzendorf -779, Schwadorf -18, Schwechat -7.883 und Zwöl-
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faxing -1.311. Aufgrund dieser Rückgänge werden im Planfall 2020 für Lanzendorf, Gött-
lesbrunn - Arbesthal und Schwadorf nunmehr keine Betroffenen mehr ausgewiesen. 
 
 
Nachstehend eine Betrachtung hinsichtlich der Beurteilungskriterien nachts. Da die Umhül-
lende der Maximalpegelhäufigkeitskriterien außerhalb der Kontur Ln 55 dB liegt, ist diese 
maßgeblich und wird den weiteren Auswertungen zugrunde gelegt. 
Das Beurteilungskriterium ist im Fachbeitrag Lärm erläutert.  

Tabelle 31 betroffene Hauptwohnsitzer innerhalb der Umhüllenden Beurteilungskriterien nachts  

 

BETROFFENE EINWOHNER NACHTS Umhüllende
MIT HAUPTWOHNSITZ IN LÄRMZONEN 13x68dB + 1x80dB
GEMEINDE KATASTRALGEM. PLANFALL NULLFALL DIFFERENZ

Enzersdorf an der Fischa
Enzersdorf an der Fischa
Margarethen am Moos

14
0

5
43

9
‐43

Enzersdorf an der Fischa Summe 14 48 -34

Klein-Neusiedl Summe 469 398 71

Schwadorf Summe 0 5 -5
Mannswörth 3 0 3

Schwechat Rannersdorf 0 0 0
Schwechat 5 0 5

Schwechat Summe 8 0 8

GESAMT SUMME +491 +451 +40  
 
Für die Nacht ergibt sich gesamt eine Zunahme der Anzahl betroffener Hauptwohnsitzer von 
451 auf 491 (plus 9 %).  
Untergliedert nach Gemeinden wurden in Enzersdorf an der Fischa und Schwadorf Redukti-
onen bestimmt, in Klein Neusiedl und Schwechat Zunahmen. 
In den anderen Gemeinden wurden bei gegenständlicher Betrachtung keine Betroffenen 
ermittelt. 
 
 

AUFTRAGGEBER: FLUGHAFEN WIEN AG, Bereich Planung und Bau REVISION 1 
VERFASSER: freiland Umweltconsulting ZT Gmbh  
ERSTELLT: JULI 2009 SEITE 54
 



FLUGHAFEN WIEN – SCHWECHAT  FACHBEITRAG SIEDLUNGSRAUM UND REGIONALENTWICKLUNG 
Ex-post-Umweltverträglichkeitsbericht 03.200

4.1.2 Auswirkungsbetrachtung Luft 
Entsprechend dem Fachbeitrag 05.300 Luft und Klima wird folgendes festgestellt:  
Die Emissionen im Planfall 2020 wirken sich in der Regel in irrelevantem Ausmaß und nur im 
Einzelfall geringfügig auf die Luftqualität im Untersuchungsraum aus.  
Als irrelevant wird hier ein Immissionsbeitrag von < 3% des jeweiligen Grenzwertes zum 
Schutz des Menschen bezeichnet. Geringfügig wird eine maximale Zusatzbelastung von 
< 10% des Grenzwertes bezeichnet. (Anm.: Je nach Fachbereich sind können auch Zusatz-
belastungen von < 1% oder < 10% als irrelevant bezeichnet werden. Diesbezügliche Ausfüh-
rungen sind dem Fachbeitrag 05.300 Luft und Klima zu entnehmen.) 
 
In Bezug auf die Immissionsgrenzwerte des IG-L zum Schutz der menschlichen Gesund-
heit sind die maximalen Immissionsbeiträge durch die Umsetzung der Projekte für NO2 
(JMW), SO2 (HMW, TMW), CO (MW1 und MW8), Schwebestaub PM 10 (TMW, JMW), Ben-
zol (JMW), sowie von Staubniederschlag und Staubinhaltsstoffe(JMW), Schwermetalle im 
PM10 (JMW) und Benzo(a)pyren (JMW) irrelevant. 
 
In Bezug auf die Immissionsgrenzwerte des IG-L zum Schutz der menschlichen Gesund-
heit sind die maximalen Immissionsbeiträge durch die Umsetzung der Projekte für den NO2 

HMW im Stadtgebiet von Wien irrelevant in den an den Flughafen angrenzenden Niederös-
terreichischen Gemeinden maximal geringfügig.  
 
In Bezug auf die Immissionsgrenzwerte des IG-L zum Schutz von Ökosystemen und der 
Vegetation sind die maximalen Immissionsbeiträge durch die Umsetzung der Projekte für 
NOx (JMW) und SO2 (TMW, WMW, JMW) irrelevant.  
In Bezug auf die Grenzwerte des ForstG (2. DFVO) für Nadelwald sind die maximalen Im-
missionsbeiträge durch die Umsetzung der Projekte für SO2 (HMW, TMW, 97,5%il) irrele-
vant.  
Die Auswirkungen auf die Ozonsituation im Planungsraum sind im Vergleich zum nahe gele-
genen Ballungsraum Wien als gering zu bewerten. 
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5 MASSNAHMEN 
Für das Schutzgut Mensch/Siedlungsraum sind entsprechend der Methode keine Maßnah-
men erforderlich. Im Prognosejahr 2020 ist mit weitreichenden Entlastungen von Wohnbau-
land und von Betroffenen zu rechnen.  
Diese Entlastungen resultieren in erster Linie aus einer Änderung der Flugrouten – diese 
stellt bereits ein Ergebnis des Mediationsvertrags dar.  
 
Der Mediationsvertrag stellt eine freiwillige Leistung des Flughafen Wien dar. Gegenstand 
des Mediationsverfahrens waren die Ausbauvorhaben am Flughafen Wien und die Fluglärm-
belastung sowohl im derzeitigen 2-Pisten-System als auch im Falle der Errichtung der ge-
planten 3. Piste.  
Durch unterschiedliche Maßnahmen sollte die Fluglärmbelastung soweit möglich reduziert 
werden. 
Folgende Maßnahmen wurden vereinbart und werden umgesetzt:  
• Nachtflugregelungen 
• Technischer Lärmschutz 
• Regionales Konfliktmanagement („Dialogforum“)  
• Lärmzonendeckelung - Festlegung von Widmungsgrenzen 
• Umweltfonds 
 
Die für den Siedlungsraum relevanten Ausführungen des Mediationsvertrags werden an die-
ser Stelle kurz erläutert, nähere Ausführungen sind dem Bericht 06.200 „Maßnahmen“ zu 
entnehmen.  
 
Lärmzonendeckelung 
Ziele diese Maßnahme sind: 
• Absolute Begrenzung der Lärmbelastung, damit Verhinderung eines unbegrenzten Wach-

stums 
• Schutz der Gemeinden vor einer Ausweitung der Fluglärmzonen und den damit verbun-

denen eingeschränkten Entwicklungsmöglichkeiten 
• Schutz des Flugbetriebes vor heranrückenden Neubauten 

 
Die Lärmzone 54dB Leq (Durchrechnungszeitraum 6 verkehrsreichste Monate) 06.00 – 
22.00 Uhr wird im Bereich von besiedeltem bzw. zu Wohnzwecken geeignetem Bauland als 
absolute Lärmdeckelung vereinbart. (Anmerkung: Dies bedeutet eine Besserstellung der 
Gemeinden gegenüber der im RegROP ausgewiesenen Fluglärmzone von 60 dBA.) 
Der FWAG wird eine Frist von 2 Jahren (2 x verkehrsreichste 6 Monate) nach Inbetriebnah-
me der 3. Piste eingeräumt, um allfällige Nachjustierungen vornehmen zu können, um die 
vereinbarte Lärmzone überall einzuhalten. 
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Die Gemeinden verpflichten sich, Gebiete, die in Lärmzonen > 54dB Leq liegen, in Zukunft 
nicht in für Wohnzwecke geeignetes Bauland umzuwidmen. Die Details werden in den Ein-
zelverträgen zwischen FWAG und den Gemeinden festgelegt.  
 
Es ist allen beteiligten Parteien klar, dass innerhalb der Zone > 54dB Leq einerseits bewohn-
te Siedlungsgebiete liegen, aber auch noch nicht verbaute, aber zu Wohnzwecken gewidme-
te Liegenschaften. Erklärtes Ziel ist es, im Rahmen der praktisch gegebenen Möglichkeiten 
eine möglichst weitgehende Entflechtung zwischen Siedlungsgebieten bzw. für Wohnzwecke 
geeignetes Bauland und jenen Gebieten anzustreben, in denen die Fluglärmbelastung > 
54dB Leq sein wird. 
 
Die Anzahl der Betroffenen in den einzelnen FLZ (54–57dB, 57–60dB, 60–65dB) wird für den 
Zeitraum 6:00 – 22:00 absolut gedeckelt. Eine Verschiebung ist nur insoweit möglich, als die 
Anzahl der Betroffenen in einer FLZ steigen darf, wenn gleichzeitig in einer höheren FLZ die 
Anzahl der Betroffenen reduziert wird, so dass sich die Anzahl der Betroffenen insgesamt 
jedenfalls nicht erhöht. Die Erhöhung der Betroffenenanzahl in den einzelnen Fluglärmzo-
nen, die durch Bevölkerungswachstum oder Zuzug verursacht werden, bleiben dabei unbe-
rücksichtigt. 
 
 
Technischer Lärmschutz (Lärmschutzprogramm) 
Die Maßnahmen des technischen Lärmschutzes, die von der Flughafen Wien AG ganz oder 
teilweise finanziert werden, haben drei Ziele:  
• Schutz der Gesundheit  
• Sichern und Verbessern der Wohnraumqualität  
• Ersatz für eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten  

 
Zur Erreichung dieser Ziele wurden Lärm-Obergrenzen für geschlossene Räume definiert. 
Dabei sollen im Rauminneren bei geschlossenen Fenstern Dauerschallpegel von 30 dB nicht 
überschritten werden, und keine Pegelspitzen im Bereich von 52-53 dB erreicht werden. Die-
se Zielwerte werden, soweit aufgrund der Bausubstanz erforderlich, durch folgende Maß-
nahmen erreicht werden:  
• Einbau von Lärmschutzfenstern und/oder Lärmschutz-Türen in einem oder mehreren 

Räumen (samt Wiederherstellung der Fassade falls notwendig)  
• Durchführung sonstiger technischer Maßnahmen (Einbau von Belüftungen, etc.)  
Darüber hinaus sieht das Lärmschutzprogramm unter bestimmten Bedingungen eine Förde-
rung zur Errichtung von Wintergärten in Häusern mit Garten vor. 
 
Mit Stand Jänner 2009 wurden über das Lärmschutzprogramm Lärmschutzmaßnahmen an-
rund 85 Objekten durchgeführt werden. An sensiblen Objekten wurden bereits der Kindergar-
ten und die Volksschule in Kleinneusiedl und Enzersdorf umgesetzt. Das Lärmschutzpro-
gramm hat ein Gesamtvolumen von 35 Millionen Euro. 
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6 ZUSAMMENFASSUNG 
 
In diesem Fachbeitrag werden die möglichen Auswirkungen der 15 Einzelprojekte auf die 
Kriterien Siedlungsraum und Raumentwicklung dargestellt.  
 
Die Projekte liegen alle innerhalb des Flughafengeländes oder auf bereits bestehenden Pis-
ten. Die 15 Einzelprojekte können für den Fachbeitrag Siedlungsraum und Regionalentwick-
lung nur gesamthaft betrachtet und beurteilt werden, es gibt keine Auswirkungen eines Ein-
zelprojekts. 
 
Auswirkungen auf die Regionalentwicklung 
Auf der Ebene der überörtlichen Rechtsvorgaben und Zielvorstellungen gibt es keine Vorga-
ben, die im Widerspruch zu den Projekten stehen.  
In Hinblick auf die untersuchten NÖ Sachraumordnungsprogramme (Freizeit- und Erholungs-
raumordnungsprogramm; NÖ Gewerbe- und Industrie-Raumordnungsprogramm; Verkehrs-
raumordnungsprogramm; Zentrale-Orte-Raumordnungsprogramm) konnten keine konkreten 
flughafenbezogenen Aussagen und keine Vorgaben für die gegenständlichen Projekte fest-
gestellt werden. 
Der Flughafen Wien stellt für den gegenständlichen Raum einen außerordentlich wichtigen 
Wirtschaftsfaktor dar.  
In Summe ist eine sehr geringe Erheblichkeit festzustellen, es sind keine Maßnahmen erfor-
derlich. 
 
Auswirkungen auf den Siedlungsraum  
Die Projekte betreffen bereits bestehende Pisten oder Flächen innerhalb des Flughafen-
areals, es sind keinerlei Widersprüche zu bestehenden Entwicklungskonzepten und Flä-
chenwidmungsplänen gegeben, es ist keine zusätzliche Trenn- oder Barrierewirkung festzus-
tellen. Teilweise sind in den örtlichen Entwicklungskonzepten der Gemeinden eindeutige 
Bekenntnisse zum Standort des Flughafens und zu möglichen Erweiterungen vorhanden.  
 
Betreffend der Lärmbelastung ist folgendes festzustellen: Es sind teilweise Neubelastun-
gen, teilweise Entlastungen festzustellen. Die Neubelastungen liegen alle innerhalb der 
Grenzen des Lärmschutzprogramms des Mediationsvertrags. Die Entlastungen sind in erster 
Linie aufgrund der geänderten Anflugrouten („Curved approach“) gegeben, diese sind wiede-
rum Maßnahmen des Mediationsvertrags. 
 
Zur Luftschadstoffbelastung ist entsprechend dem Bericht 05.300 folgendes festzustellen:  
Die Emissionen der 15 Einzelprojekte wirken sich für das Prognosejahr 2020 in der Regel in 
irrelevantem Ausmaß, und nur im Einzelfall geringfügig auf die Luftqualität im Untersu-
chungsraum aus. 
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Maßnahmen 
Für die Regionalentwicklung und die örtliche Raumplanung sind keine Maßnahmen erforder-
lich.  
 
Für den Bereich Lärm gilt folgendes:  
Die Maßnahmen des Mediationsvertrags (Lärmschutzprogramm, Lärmzonendeckelung) um-
fassen sämtliche betroffenen Siedlungsgebiete, es sind daher keine zusätzlichen Maßnah-
men erforderlich.  
 
Verbleibende Auswirkungen 
Die Einzelprojekte haben keine Auswirkungen in Bezug auf die Regionalentwicklung und die 
örtliche Raumordnung. 
Im Hinblick auf die Lärmbelastung der Siedlungsräume werden die Auswirkungen durch die 
Maßnahmen des Mediationsvertrags wesentlich verringert, hier wird die Einstufung geringfü-
gig getroffen.  
 
Die folgende Tabelle ermöglicht eine Übersicht über die Auswirkungen der Einzelprojekte auf 
das Schutzgut Mensch/Siedlungsraum: 
 

Tabelle 32 Übersicht über die Auswirkungen Schutzgut Mensch/Siedlungsraum 
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Schutzgut Mensch/Siedlungsraum 

A  Verbesserung Pistensystem k nr nr nr nr nr k k 

C  An- und Abrollwege, RollwegA2a k nr nr nr nr nr k k 

E  Vorfelderweiterungen k nr nr nr nr nr k k 

F  VIP, General Aviation Center k nr nr nr nr nr k k 

G  neue Parkplätze/-häuser g g k nr nr nr nr nr k k 

H  Handling Center West HWC k nr nr nr nr nr k k 

I  Air Cargo Center ACC k nr nr nr nr nr k k 

J  Flugsicherungstower  k nr nr nr nr nr k k 

K  Office Park k nr nr nr nr nr k k 
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Legende: 

nr Nicht relevant 

p positiv 

k keine 

g geringfügig 

v vertretbar 

w wesentlich 

u untragbar 

 
Die 15 Einzelprojekte weisen überwiegend nicht relevante Auswirkungen auf. Bei den Krite-
rien Lärm- und Luftschadstoffbelastung werden gesamthaft geringfügige Auswirkungen fest-
gestellt.  
Es sind keine Maßnahmen erforderlich, die Maßnahmen aus der Mediation (Lärmschutz-
programm) können synergetisch genutzt werden.  
 
Bezogen auf den Fachbereich Siedlungsraum und Regionalentwicklung (Schutzgut 
Mensch/Siedlungsraum) wird festgestellt, dass die Auswirkungen der Einzelprojekte nicht 
relevant bis geringfügig beurteilt werden. 
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keine 
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